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Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
der Stadt Kronach für das Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat der Stadt Kronach hat in seiner Sitzung am 
23.05.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2022 beschlossen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) amtlich 
bekannt gemacht wird:

Haushaltssatzung der Stadt Kronach  
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die 
Stadt Kronach folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt
1. im Ergebnishaushalt mit

 dem Gesamtbetrag 
 der Erträge von  40.747.680,00 €
 dem Gesamtbetrag 
 der Aufwendungen von 41.191.260,00 €
 und dem Saldo 
 (Jahresergebnis) von   - 443.580,00 €

2. im Finanzhaushalt 
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
 dem Gesamtbetrag 
 der Einzahlungen von  40.431.680,00 € 
 dem Gesamtbetrag 
 der Auszahlungen von  38.352.310,00 €
 und einem Saldo von  2.079.370,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit 
 dem Gesamtbetrag 
 der Einzahlungen von  6.906.250,00 €
 dem Gesamtbetrag 
 der Auszahlungen von  11.990.200,00 €
 und einem Saldo von  - 5.083.950,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
 dem Gesamtbetrag 
 der Einzahlungen von   0,00 €
 dem Gesamtbetrag 
 der Auszahlungen von 225.000,00 €
 und einem Saldo von  - 225.000,00 €
d) und dem Saldo 
 des Finanzhaushalts von  - 3.229.580,00 €

ab.
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§ 2
1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-

derungsmaßnahmen wird nicht festgelegt.
2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Ausgaben 

nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadt-
werke Kronach“ wird festgelegt auf 400.000,00 Euro.

3) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem 
Vermögensplan des Eigenbetriebes „Tourismus- und 
Veranstaltungsbetrieb der Lucas-Cranach-Stadt Kro-
nach“ sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemein-
desteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und 
 forstwirtschaftlichen Betriebe (A) ---   v. H.
b) für die Grundstücke (B) ---   v. H.

2. Gewerbesteuer ---   v. H.
§ 5

1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan 
wird auf 6.500.000,00 € festgesetzt.

2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Kronach“ wird 
auf 1.000.000,00 € festgesetzt. 

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 
2022 in Kraft.

Kronach, 11.07.2022
Stadt Kronach

Angela Hofmann
Erste Bürgermeisterin

Nachrichtliche Angaben
Zu § 4:
Die Realsteuerhebesätze wurden mit Stadtratsbeschluss 
vom 27.04.2009 in der Hebesatzsatzung wie folgt fest-
gesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und 
 forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 345 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 345 v.H.
2. Gewerbesteuer 345 v.H.

II. 
Hinweise

Das Landratsamt Kronach hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de von der Haushaltssatzung und den dazugehörigen 
Anlagen Kenntnis genommen und mit Schreiben vom 
30.06.2022, Az. 20-941/22 die Haushaltssatzung 2022 
mit Anlagen der Stadt Kronach, die Wirtschaftspläne der 
Eigenbetriebe Stadtwerke und Tourismus- und Veranstal-
tungsbetrieb entsprechend rechtlich gewürdigt, sowie 

den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen nach dem Ver-
mögensplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Kronach“ 
in Höhe von 400.000,00 Euro genehmigt. 

III.
Der Haushalt wird vom Tage der Herausgabe des Kreis-
amtsblattes an eine Woche lang in der Stadtkämmerei 
Kronach, Markplatz 5 (Rathaus), II. Stock, Zimmer 206, 
während der allgemeinen Dienststunden gem. Art. 65 
Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung öffentlich ausge-
legt. Darüber hinaus liegen die Haushaltssatzung und die 
dazugehörigen Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit zur 
Einsicht bereit. 

Kronach, 11.07.2022
Stadt Kronach

Angela Hofmann 
Erste Bürgermeisterin 

Stadt Kronach 56

Beteiligungsbericht der Stadt Kronach 
Bekanntmachung

Gem. Art. 94 Abs. 3 Satz 5 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) wird darauf hingewiesen, dass der 
Bericht der Stadt Kronach zu ihren Unternehmensbeteili-
gungen im Rathaus, Abt. 2 – Finanzverwaltung, 2. Stock, 
Zimmer Nr. 205, während der allgemeinen Öffnungszeiten 
eingesehen werden kann.

Kronach, 07.07.2022

Angela Hofmann 
Erste Bürgermeisterin 

Stadt Kronach 57
Abteilung 2 - Steuerverwaltung

Amtliche Bekanntmachung

Festsetzung der Grundstücksabgaben für 
das Kalenderjahr 2022

Grundsteuer
In der Hebesatzsatzung der Stadt Kronach vom 27. April 
2009, in Kraft ab dem 01. Januar 2009, wurden für das 
Jahr 2022 folgende Hebesätze festgesetzt:
Grundsteuer A  345 vom Hundert
Grundsteuer B  345 vom Hundert

Gegenüber dem Kalenderjahr 2021 ist damit   k e i n e   
Änderung eingetreten, so dass auf die Erteilung von 
Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2022 
verzichtet wird.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungs-
grundlagen (durch Messbetragsänderung oder Eigen-
tumswechsel) sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht geändert haben, wird deshalb gemäß Paragraph 27 
Absatz 3 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 
(Bundesgesetzblatt –BGBl.- I Seite 965), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I Seite 
2794), die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022 wie in 
der zuletzt für das Vorjahr veranlagten Höhe festgesetzt.
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Fälligkeit:
Die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022 wird mit den in 
den zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetz-
ten Beträgen fällig. Die Beträge sind an den Fälligkeits-
tagen auf ein Konto der Stadtkasse Kronach zu überwei-
sen. Bei vorliegendem Abbuchungsauftrag werden die 
Beträge bei Fälligkeit vom Bankkonto eingehoben.
Die für die Steuerveranlagung notwendigen Unterlagen 
können bei der Stadtkämmerei (Abteilung 2), Steuerver-
waltung, Marktplatz 5, 96317 Kronach, Zimmer 201, ein-
gesehen werden. Telefonisch ist die Steuerverwaltung 
unter der Rufnummer 09261/97-265 zu erreichen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann, wenn der zuletzt erteilte 
Grundsteuerbescheid 
-  nur an einen Adressaten 
gerichtet ist, innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmit-
telbar Klage erhoben werden (siehe 2.) 
-  an mehrere Adressaten 
gerichtet ist, jeder Adressat innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Widerspruch einlegen (siehe 1.) oder, 
wenn die übrigen Adressaten zustimmen, unmittelbar 
Klage erheben (siehe 2.). 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Kronach, Marktplatz 5, 96317 Kronach, ein-
zulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden 
werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Bayreuth, Friedrichsstr. 16, 95444 Bayreuth, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit 
der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kür-
zere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Stadt Kronach) und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayer. Verwaltungsgericht Bay-
reuth, Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Stadt Kronach) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sol-
len Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirk-
samkeit des Steuerbescheides nicht gehemmt, insbe-
sondere die Einziehung der angeforderten Steuer nicht 
aufgehalten.

Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (Mess-
bescheid und Zerlegungsbescheid) können nur durch 
Anfechtung des Grundlagenbescheides, nicht durch 
Anfechtung des Folgebescheides angegriffen werden  
(§ 351 Abs. 2 AO). Einwendungen, die sich gegen die 
Steuerpflicht überhaupt, gegen die Höhe des Messbe-
trages bzw. Zerlegungsanteils oder gegen einen Verspä-
tungszuschlag richten, sind also beim zuständigen Fi-
nanzamt vorzutragen.

Kronach, den 04. Juli 2022 

Angela Hofmann 
Erste Bürgermeisterin 

Stadt Kronach 58

17. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung

vom 05.07.2022
Auf Grund von Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG - BayRS 2024 -1-I) erlässt die Stadt Kronach 
folgende Änderungssatzung: 

§ 1
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-
satzung der Stadt Kronach vom 27.11.1978, zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 16.08.2018, wird wie folgt ge-
ändert: 
(1) Der § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Gebühr beträgt pro Kubikmeter entnomme-
nen Wassers 2,05 Euro zuzüglich der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer.“ 

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 

Kronach, 05.07.2022

Angela Hofmann
Erste Bürgermeisterin
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12. Satzung zur Änderung der  
Beitrags- und Gebührensatzung  

zur Entwässerungssatzung 

vom 05.07.2022
Auf Grund von Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG - BayRS 2024 -1-I) erlässt die Stadt Kronach 
folgende Änderungssatzung: 

§ 1
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Stadt Kronach vom 14.11.1991, zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 16.07.2018, wird wie folgt ge-
ändert: 

(1) Der § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 „² Die Gebühr beträgt 2,35 Euro pro Kubikmeter 

Abwasser.“
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(2) Der § 11 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 „¹Wird bei Grundstücken vor Einleitung der Abwäs-

ser in die Entwässerungsanlage eine Vorklärung 
oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf 
dem Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die 
Einleitungsgebühren auf 1,65 Euro je Kubikmeter.“ 

(3) Der § 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
  „(2) Ist die Einleitung von Niederschlagswasser in 

den Kanal verboten (Schmutzwasserkanal), so er-
mäßigt sich die Einleitungsgebühr auf 2,07 Euro je 
Kubikmeter.“ 

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 

Kronach, 05.07.2022 

Angela Hofmann 
Erste Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung  
Bauleitplanung der Stadt Kronach; 

Bebauungsplan  
„Industriestraße IV. Bauabschnitt“; 

hier: Satzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kronach hat mit Beschluss vom 
04.07.2022 den Bebauungsplan „Industriestraße IV. Bau-
abschnitt“ (BBauPl Nr. 131) als Satzung beschlossen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt 
sich auf eine Teilfläche der Flurstücknummer 1843 der 
Gemarkung Kronach.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „In-
dustriestraße IV. Bauabschnitt“ in Kraft. Jedermann kann 
den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die zu-
sammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der 
Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 

wurde, im Stadtbauamt Kronach, Marktplatz 5, 96317 
Kronach, Zimmer Nr. 148, während folgender Zeiten 
vormittags: 
Montag bis Donnerstag  von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
nachmittags: 
Montag  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des  
§ 215 Abs. 14 BauGB wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs und 

4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfah-
ren beachtliche Fehler, 

wenn Sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hinge-
wiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird. 

Kronach, 13.07.2022
Stadt Kronach

Angela Hofmann 
Erste Bürgermeisterin 

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


